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Die Superstudentin ist 19 Jahre alt,
Schweizerin und Tochter von Akademikern
Eine neue Studie zeigt, welche Zürcher Maturanden statistisch gesehen die besten Chancen im Studium haben

NILS PFÄNDLER

Laura ist 19 Jahre alt. Im Sommer schloss
sie dieMatura an einer Zürcher Kantons-
schule mit dem Schwerpunktfach alte
Sprachen ab. Sie wurde in der Schweiz
geboren, ihre Eltern haben einen Hoch-
schulabschluss. Diesen Herbst hat sie ein
Medizinstudium begonnen.

Die junge Zürcherin darf sich freuen:
Statistisch gesehen hat sie beste Aus-
sichten, in den kommenden fünf Jah-
ren erfolgreich ein Bachelorstudium
abzuschliessen. Ihre Chancen liegen
höher als diejenigen ihrer männlichen
Altersgenossen, älterer Kommilitonin-
nen oder von Studenten mitMigrations-
hintergrund. Laura ist ein fiktives Bei-
spiel. Sie ist der Prototyp einer erfolg-
reichen Studentin. Wir nennen sie so,
weil in ihrem Geburtsjahr Laura der
meistgewählte Mädchenname war. Die
Zahlen beruhen indes auf der Realität.
Das zeigt eine neue Studie der Zürcher
Bildungsdirektion.

Männer brechen häufiger ab

Die beiden Studienautorinnen haben
untersucht,welche Faktoren den Studien-
verlauf der Zürcher Maturandinnen und
Maturanden beeinflussen. Ihr Fazit: Be-
sonders bedeutsam für den Erfolg sind
das Alter beim Eintritt ins Studium, das
Bildungsniveau der Eltern und die ge-
wählte Fachrichtung. Hinzu kommen das
Geschlecht, die Herkunft und das ge-
wählte Schwerpunktfach amGymnasium.

Ob Laura besonders fleissig ist, einen
grossen Durchhaltewillen hat oder sich
an derUni sofort wohl gefühlt hat, spielte
bei der Betrachtung keine Rolle. Dafür
wurden Informationen des Bundesamts
für Statistik (BfS) zur Vorbildung und
zum gewählten Studium sowie zu Ge-
schlecht, Alter, Migrationshintergrund
und dem Bildungsstand der Eltern ana-
lysiert. Hinzu kommen Ergebnisse aus
Ehemaligen-Befragungen, die im Auf-
trag der Zürcher Bildungsdirektion alle
drei Jahre stattfinden.

Die Zahlen zeigen: Im Kanton Zürich
haben drei Viertel der jungen Leute mit
Studienstart in den Jahren 2012 und 2013
innerhalb von fünf Jahren ihren Bache-
lorabschluss gemacht.Ein Fünftel war am
Stichtag noch auf dem Weg dazu. Nur 6
Prozent haben das Studium abgebrochen.

Doch die Studienautorinnen haben
genauer hingeschaut und so die Erfolgs-
faktoren ausfindig gemacht. Demnach
haben Frauen häufiger einen Bachelor-
abschluss erlangt als Männer. Ihre Er-
folgsquote lag mit 79 Prozent um fast 10
Prozentpunkte höher als bei den männ-
lichen Studienanwärtern. Oder anders
ausgedrückt: Je nach Berechnungsweise
haben Männer eine 1,5 bis 3 Mal höhere
Wahrscheinlichkeit, ein Studium abzubre-
chen, als ihre Kommilitoninnen.

Auch das Alter beim Hochschulein-
tritt spielt eine wichtige Rolle: Die Er-
folgsquote liegt mit 79 Prozent bei den-
jenigen am höchsten, die bei Studien-
beginn19oder 20 Jahrealtwaren.Mit stei-
gendem Alter ist die Wahrscheinlichkeit
höher,dass jemand seinStudiumabbricht.

Die Autorinnen begründen dies da-
mit, dass ältere Semester häufiger über
eine Berufsausbildung oder über Be-
rufserfahrung verfügen. Das könne zu
einemTeilzeitstudiummit entsprechend
langsamerem Studienfortschritt führen
oder zu einem Studienabbruch zuguns-
ten einer Erwerbstätigkeit oder einer
Familiengründung.

Mehr Ressourcen, mehr Erfolg

Obwohl viele junge Menschen fürs Stu-
dium aus dem Elternhaus ausziehen,
haben ihreMütter undVäter noch immer
einen grossen Einfluss auf den Studien-
erfolg – vor allem der Bildungsabschluss
der Eltern wirkt sich direkt auf das Gelin-
gen des Studiums ihrer Kinder aus.

Grund dafür sind die Ressourcen.
Haben bereits ihre Eltern einen Hoch-
schulabschluss erlangt, so würden Studen-
tinnen und Studenten stärker von ihnen
finanziert, seien weniger erwerbstätig und
beantragten seltener Stipendien, erklärt
die Studienautorin Sarah Gerhard auf
Anfrage. «Studierende mit Eltern ohne
Hochschulabschluss wiederum berichten
häufiger von finanziellen Schwierigkeiten
und beurteilen ihrenGesundheitszustand
als weniger gut.»

Das alles kann sich negativ auf den
Studienerfolg auswirken. Die Wahr-
scheinlichkeit eines Studienabbruchs
ist für jemanden, dessen Eltern keinen
Hochschulabschluss haben, fast sechs-
mal so hoch wie für Studenten aus einem
akademischenMilieu. Auch die Herkunft
ist relevant. Im Ausland geborene Perso-

nen weisen eine geringere Erfolgs- und
eine höhere Abbruchquote auf als ge-
bürtige Schweizer. Die gewählten Fach-
richtungen können ebenfalls über Erfolg
oder Misserfolg entscheiden. Maturan-
den,die das Langgymnasium besucht und
den Schwerpunkt alte Sprachen gewählt
haben, weisen im Studium die höchste
Abschlussquote auf.

An der Universität sind Studentin-
nen und Studenten in den Fachgebieten
Medizin, Kunst und Design und in der
Lehrkräfteausbildung am erfolgreichs-
ten. Am meisten Abbrüche gibt es bei
jenen der Rechtswissenschaften und in
den Fachgebieten Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft und Technik
(Mint). Das zeigt sich auch an den ver-
schiedenen Hochschulen: Während in
den Jahrgängen 2012 und 2013 sämt-
liche Eintritte in die Hochschule für
Heilpädagogik zu einemAbschluss führ-
ten, beträgt die Erfolgsquote unter den
ETH-Eintretenden lediglich 69 Prozent.
DieMint-Studenten wechseln allerdings
häufiger die Hochschule und das Stu-
dienfach.DieseWechsel führen laut den
Studienautorinnen zu einem langsame-
ren Studienfortschritt, sind jedoch kei-
nesfalls mit einem Scheitern des Hoch-
schulstudiums gleichzusetzen.

DasAlter, das Geschlecht, das Eltern-
haus und die gewählten Fachrichtungen
spielen laut der Studie also eine ent-
scheidende Rolle dabei, ob ein Studium
von Erfolg gekrönt ist oder nicht. Kaum
von Bedeutung ist, welche Kantons-
schule die Maturandinnen und Matu-
randen besucht haben.

Zwar variiert die Abschlussquote der
Abgänger zwischen 63 Prozent (Mathe-
matisch-Naturwissenschaftliches Gym-
nasium Rämibühl) und 85 Prozent (Kan-
tonsschule Rychenberg). Diese Unter-
schiede führen die Autorinnen aber fast
vollständig auf andere Faktoren wie die
angebotenen Maturitätsprofile, die ge-
wählten Fachbereiche, die Altersstruktur
der Schülerschaft und den Bildungsstand
der Eltern zurück.

Die Forscherinnen betonen, dass es
sich bei all ihren Ergebnissen um Wahr-
scheinlichkeiten handelt. Ob Laura
innerhalb der nächsten fünf Jahre einen
Bachelorabschluss in den Händen hal-
ten wird, lässt sich deshalb nicht mit
Gewissheit sagen. Die Zahlen sprechen
aber dafür.

OBERGERICHT

Ein «Freund der Familie» missbraucht ein Kind jahrelang
Ein Rentner hat ein 9-jähriges Mädchen zu sexuellen Handlungen genötigt – er muss für rund fünf Jahre ins Gefängnis

ALOIS FEUSI

Lange Jahre war er der «beste Freund
der Familie». Doch dann stellte sich
heraus, dass der ach so liebenswürdige,
heute 76-jährige Schweizer das Ver-
trauen der Eltern einer Primarschüle-
rin schwer missbraucht und sich regel-
mässig an dem Kind vergangen hatte.
Zwischen Frühling 2015 und Früh-
ling 2017 hatte das Mädchen mit dem
Jahrgang 2006 wiederholt seine Schul-
ferien bei dem Mann und dessen Ehe-
frau verbracht. Der Rentner machte
demKind regelmässig Geschenke.Und
wenn seine Ehefrau ausser Haus war,
wurde er ebenso regelmässig sexuell
übergriffig.

Dildo, Anal- und Oralverkehr

Nachdem sich das Kind den Eltern
offenbart hatte, war es aus mit der
Freundschaft der beiden Ehepaare mit
identischem Migrationshintergrund.
Die Staatsanwaltschaft erhobAnklage
gegen den Mann, der Ende der 1960er
Jahre – aus «religiösen Gründen», wie
er vor den Richtern erklärte – aus sei-

nem ostmitteleuropäischen Geburts-
land in die Schweiz geflohen war.

Im Januar 2019 sprach ihn das Be-
zirksgericht Dielsdorf der mehrfachen
sexuellen Nötigung, mehrfacher sexu-
eller Handlungen mit Kindern und der
mehrfachen Pornografie schuldig und
verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe
von 5 Jahren und 2 Monaten. Gestützt
auf die mehrstündigen Videobefragun-
gen, in welchen das Mädchen sexu-
elle Handlungen bis hin zu Analver-
kehr und gegenseitigem Oralsex so-
wie Misshandlungen mit einem Dildo
schilderte, sahen die Bezirksrichter die
von der Staatsanwältin erhobenenVor-
würfe als erwiesen an.

Die Beteuerungen des Beschuldig-
ten, wonach das Mädchen sich mit aus
der Luft gegriffenen Vorwürfen an ihm
habe rächen wollen wegen seiner Wei-
gerung, ihm einen 250 Euro teuren
Riesen-Teddybär zu kaufen, fanden in
Dielsdorf kein Gehör, ebenso wenig
sein Versuch, das Kind als «frühreife
Verführerin» darzustellen.Und die Tat-
sache, dass sich auf seinem iPhone an-
zügliche Fotografien von Mädchen –
angeblich ohne sein Wissen von seiner

Ehefrau in den Ferien geschossen – ge-
funden hatten, trug auch nicht zu seiner
Entlastung bei.

Langes Warten auf das Urteil

Das Obergericht des Kantons Zürich,
das sich am 9. September mit dem Fall
befasst hatte, aber an jenem Verhand-
lungstag noch zu keinem Urteil ge-
kommen war, schliesst sich in seinem
am Montag eröffneten Verdikt der vor-
instanzlichen Auffassung an. Es sei ein
komplizierter Fall, und er müsse sich
daher auf eine Zusammenfassung be-
schränken, sagt Gerichtspräsident Beat
Gut und verweist auf die schriftliche Be-
gründung.

Gut erklärt unter anderem, dass das
Obergericht nicht auf die Forderung
der Verteidigung nach einem Gutach-
ten zur Glaubwürdigkeit des Opfers
eingetreten sei, weil sich die Geschä-
digte sehr klar ausgedrückt habe. «Es
war uns gut möglich, ihre Aussagen
zu analysieren. Eine solche Aufgabe
kann man nicht an einen Gutachter
delegieren.» Das von der Verteidigung
angeführte «pathologische Lügenver-

halten» lasse sich bei dem betroffe-
nenMädchen nicht feststellen, und von
einer Borderline-Störung könne keine
Rede sein. «Diese Diagnose wird bei
Kindern nicht gestellt.»

Der Gerichtsvorsitzende findet
aber auch lobende Worte für die Ver-
teidigung. Diese habe gute Arbeit ge-
leistet und nicht nur tendenziöseArgu-
mente vorgebracht, sondern auch sol-
che, die durchaus stichhaltig seien. So
sei die polizeiliche Befragung auch aus
der Sicht des Gerichts nicht gut gewe-
sen. Die Aussagen des Mädchens wie-
sen teilweise erhebliche Schwächen auf,
und auch Spuren einer Beeinflussung
seien nicht auszuschliessen. Aussagen
wie jene, dass sie den Mann hasse und
dass er in die Hölle gehöre, müssten
nicht zwingend von ihr selber kommen.

Die übliche Ausrede

Vom Vorwurf des angeblich besorg-
niserregenden sexualisierten Verhal-
tens, welches das Opfer an den Tag ge-
legt habe, hält das Gericht aber nichts.
Dass der Beschuldigte dieses während
so langer Zeit weder den Eltern noch

seiner eigenen Frau gegenüber erwähnt
habe, sei unwahrscheinlich. Und seine
Behauptungen, dass er und das Mäd-
chen ein spielerisches Verhältnis «wie
zwischen zwei Kindern» gehabt hätten
und dabei von denmehr als sechzig Jah-
ren Altersunterschied nichts zu spüren
gewesen sei, stuft das Richtergremium
als verdächtig ein. «So etwas hören wir
nicht zum ersten Mal», betont der Ge-
richtspräsident. «Diese Aussage ma-
chen Pädophile immer wieder.»

Das Obergericht geht von einer
leicht geringeren Zahl von Übergrif-
fen aus als die Vorinstanz und redu-
ziert das Strafmass geringfügig um 3 auf
59 Monate. Dank den bereits erstande-
nen 1043 Tagen in Untersuchungshaft
und imGefängnis könnte derMann bei
guter Führung bereits im kommenden
Frühjahr freikommen. Das gleichfalls
über den Verurteilten verhängte zehn-
jährige Tätigkeitsverbot in Bereichen
mit Kindern und Jugendlichen wird
aber weiterlaufen, ebenso das fünf-
jährige Kontaktverbot zum Opfer.

Urteil SB190 327 vom 23. 11. 2020, noch
nicht rechtskräftig.

Studentinnen und Studenten von Eltern mit Hochschulabschluss
sind erfolgreicher
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